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 Veröffentlicht am 02.10.2007

Norm

AußStrG 2005 §45 IIH

LiegTeilG §15

Rechtssatz

Ein von einem Verfahren nach §§ 15 3 LiegTeilG betro3ener Grundeigentümer kann nur eigene Rechte geltend

machen; für die Wahrnehmung der Rechte Dritter fehlt ihm die materielle Beschwer.
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